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Produktinformation 
 
DFV-Produktname DFV-Zahnschutz Exklusiv 
Produktschlüssel-Nr. (PSN) 20015 
Produktversions-Nr. (PVN) 01 
Produktabkürzung ZEK 2014 

Gültige Versicherungsbedingungen 

Versicherungsbedingungen der  
DFV Deutsche Familienversicherung AG  
für die ZahnzusatzVersicherung  
DFV-Zahnschutz Exklusiv in der Fassung 
vom 01.04.2014 

Gültigkeit von: 01.04.2014 bis: offen 
1. PRODUKTDETAILS 

 1.1  Berechnung des Eintrittsalters 
Der jeweils zu zahlende Versicherungsbeitrag richtet sich 
nach dem Lebensalter der versicherten Person zum bean-
tragten Versicherungsbeginn. 

 1.2  Altersgemäße Beitragsanpassungen 

Für versicherte Personen, die das 21., 31., 41., 51., 61. bzw. 
71. Lebensjahr vollenden, ist vom Beginn des folgenden 
Monats an der ihrem Lebensalter entsprechende Versiche-
rungsbeitrag zu zahlen. 

 1.3  
Beendigung des Versicherungsschutzes  
mit Vollendung eines bestimmten Alters der 
versicherten Person 

Nein 

 1.4  Garantierte Beitragsrückerstattung Nein 
 1.5  Verzicht auf Gesundheitsprüfung Ja 
 1.6  Risikoausgleichsbeitrag Nein 
 1.7  Leistungsausschluss Nein 
 1.8  Verzicht auf allgemeine Wartezeiten Ja 
 1.9  Verzicht auf besondere Wartezeiten Ja 
 1.10  Entfall der Wartezeiten bei Unfall Ja 
 1.11  Geltungsbereich Weltweit 
  1.12  Mindestvertragslaufzeit Nein 

  1.13  Anrechnung einer Vorleistung der GKV 
oder Dritten 

Ja; als Vorleistung der GKV werden die in der GKV geltenden 
Festzuschüsse und Selbstbehalte des Versicherten bei 
Zahnprophylaxe, Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferor-
thopädie angerechnet. 

 1.14  Ordentliches Kündigungsrecht VN Ja, täglich 

 1.15  Ordentliche Kündigung durch VN 
zum Ende des Versicherungsjahres 

Nein  

 1.16  Ordentliche Kündigung durch VN 
zum Ende des Kalenderjahres 

Nein 

 1.17  DFV verzichtet 
auf ordentliches Kündigungsrecht 

Ja 

2. VERSICHERUNGSLEISTUNGEN 

 2.1 ZAHNPROPHYLAXEMAßNAHMEN 

  2.1.1 Behandlung 
von überempfindlichen Zahnflächen 

Ja, bis zu 100% 

  2.1.2 Beseitigung 
von Zahnbelägen und Verfärbungen 

Ja, bis zu 100% 

    2.1.3 Erstellung Mundhygienestatus Ja, bis zu 100% 
    2.1.4 Fissurenversiegelung Ja, bis zu 100% 
    2.1.5 Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung Ja, bis zu 100% 
    2.1.6 Kariesrisikodiagnostik Ja, bis zu 100% 
    2.1.7 Professionelle Zahnreinigung (PZR) Ja, bis zu 100% 
    2.1.8 Speicheltest zur Keimbestimmung Ja, bis zu 100% 

    2.1.9 Unterweisung zur Vorbeugung gegen 
Karies und parodontale Erkrankungen 

Ja, bis zu 100% 
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 2.2 ZAHNBEHANDLUNGEN 

    2.2.1 Parodontosebehandlungen  Ja, bis zu 100 % 
    2.2.2 Wurzelbehandlungen Ja, bis zu 100 % 
  2.2.3 Wurzelspitzenresektion Ja, bis zu 100 % 
  2.2.4 Wurzelkanalbehandlung Ja, bis zu 100 % 
    2.2.5 Kunststofffüllungen Ja, bis zu 100 % 
    2.2.6 Inlays (Einlagefüllung im Zahn) 

aus Edelmetall oder Keramik 
Ja, bis zu 100 % 

    2.2.7 
Onlays (Füllung auf dem Zahn) 
aus Edelmetall oder Keramik 

Ja, bis zu 100 % 

  2.2.8 Overlay (Füllung über dem Zahn) aus 
Edelmetall oder Keramik 

Ja, bis zu 100 % 

  2.2.9 Kompositfüllungen  
(dentin-adhäsive Füllungen) 

Ja, bis zu 100 % 
  2.2.10 CEREC-Verfahren Ja, bis zu 100 % 
    2.2.11 Veneers Keine Erstattung 
  2.2.12 Funktionstherapeutische und  

funktionsanalytische Leistungen 
Ja, bis zu 100 % 

  2.2.13 Aufbissbehelfe und Schienen Keine Erstattung 
  2.2.14 Material- und Laborkosten Ja, bis zu 100 % 

 2.3 ZAHNERSATZ 

   2.3.1 
Kronen, Teilkronen und Teleskopkronen 
(vollkeramische und metallische 
Ausführung)  

Ja, bis zu 100 %    

   2.3.2 Brücken (vollkeramische und metallische 
Ausführung) 

Ja, bis zu 100 %    

  2.3.3 Implantatgetragener Zahnersatz  
(Suprakonstruktion) 

Ja, bis zu 100 %    

  2.3.4 Stiftzähne Ja, bis zu 100 % 
   2.3.5 Vollprothesen und Teilprothesen Ja, bis zu 100 %    
   2.3.6 Eingliederung von Provisorien  Ja, bis zu 100 %    
   2.3.7 Reparatur von bestehendem Zahnersatz Ja, bis zu 100 %    

   2.3.8 Funktionstherapeutische und 
funktionsanalytische Leistungen 

Ja, bis zu 100 % 

   2.3.9 Material- und Laborkosten Ja, bis zu 100 %    

 2.4 IMPLANTOLOGIE 

   2.4.1 Implantatversorgungen Ja, bis zu 100 %    

  2.4.2 Knochenaufbauende Maßnahmen bei 
implantologischen Leistungen 

Ja, bis zu 100 % 

  2.4.3 Funktionstherapeutische und 
funktionsanalytische Leistungen 

Ja, bis zu 100 %    

   2.4.4 Material- und Laborkosten Ja, bis zu 100 %    

  2.4.5 
Akupunktur zur Schmerztherapie und bei 
der Anästhesie sowie die Durchführung 
einer Vollnarkose 

Keine Erstattung 

 2.5 KIEFERORTHOPÄDIE 

   2.5.1 Kieferorthopädische Behandlung mit vorbe-
reitenden Maßnahmen  

Ja, bis zu 100 % 

  2.5.2 Leistungen nach den KIG-Stufen 1-2 Keine Erstattung 
   2.5.3 Leistungen nach den KIG-Stufen 3-5 Ja, bis zu 100 % 

  2.5.4 Funktionstherapeutische und 
funktionsanalytische Leistungen 

Ja, bis zu 100 % 

  2.5.5 Material- und Laborkosten Ja, bis zu 100 % 

 2.6 ERSTATTUNGSUMFANG BEI FEHLENDER VORLEISTUNG 

   2.6.1 Anspruch auf Versicherungsschutz ohne 
Vorleistung der GKV oder eines Dritten 

Ja, als berücksichtigungsfähige Leistung der GKV oder    
eines Dritten wird ein Betrag angerechnet, der bei einer  
Heilbehandlungsmaßnahme erstattet worden wäre. 
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3. LEISTUNGSBEGRENZENDE MAßNAHMEN 

  3.1   Zeitliche leistungsbegrenzende 
Maßnahmen für Zahnprophylaxe 

Die Versicherungsleistungen betragen je versicherter Person 
(gültig zusammen für alle Tarifleistungen nach den Ziffern 
2.1.1 bis 2.1.9): 
   ♦ zweimal bis zu je 80,00 EUR im Versicherungsjahr 

 3.2  
Zeitliche leistungsbegrenzende 
Maßnahmen für Zahnbehandlung,  
Zahnersatz und Implantologie 

Die Versicherungsleistungen betragen je versicherter Person 
(gültig für die Leistungen nach den Ziffern 2.2 bis 2.4): 

♦ im ersten Versicherungsjahr höchstens 1.000,00 EUR, 

♦ innerhalb der ersten beiden Versicherungsjahre zusam-
men höchstens 2.000,00 EUR, 

♦ innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre zusammen 
höchstens 3.000,00 EUR, 

♦ innerhalb der ersten vier Versicherungsjahre zusammen 
höchstens 4.000,00 EUR. 

 

Ab dem fünften Versicherungsjahr entfallen die Leistungsbe-
grenzungen. 
 

Die zeitlich leistungsbegrenzenden Maßnahmen entfallen bei 
Unfall. 

  3.3   Zeitliche leistungsbegrenzende 
Maßnahmen für Kieferorthopädie 

Die Versicherungsleistungen betragen je versicherter Person 
(gültig für die Leistungen nach der Ziffer 2.5): 
    ♦ bis maximal 1.000,00 EUR im Versicherungsjahr. 

 3.4  Max. Anzahl 
erstattungsfähiger Implantate 

Keine Begrenzung 

4.  KEINE VERSICHERUNGSLEISTUNGEN FÜR 

 4.1  Bei Vertragsschluss bereits beschädigte oder erkrankte Zähne. 
 4.2  Bei Vertragsschluss fehlende und noch nicht ersetzte Zähne. 
 4.3  Lückenschluss bei Fehlen von Zahnanlagen (nicht angelegte Zähne). 
 4.4  Eine bereits vor Vertragsschluss bekannte oder medizinisch angeratene oder bereits begonnene Heilbe-

handlungsmaßnahme. 
 4.5  Eine innerhalb von drei Monaten nach Versicherungsbeginn begonnene Heilbehandlungsmaßnahme; 

diese gilt als bereits vor Vertragsschluss bekannt. 
 4.6  Einen Eigenanteil, welcher aufgrund einer nicht planmäßig beendeten kieferorthopädischen Behandlung 

entsteht. 
 4.7   Kosmetische Zahnbehandlungen (z.B. Bleaching). 
 4.8   Leistungen über GOÄ-/GOZ-Höchstsatz (>3,5facher Gebührensatz) 
5. VERKAUFSVORTEILE 

  5.1  Verzicht auf die Vorlage von Heil- und 
Kostenplan vor Behandlungsbeginn � Ja 

 5.2  Verzicht auf ein tarifliches Preis- und 
Leistungsverzeichnis � Ja 

 5.3   ZufriedenheitsGarantie 
� Tägliches Kündigungsrecht 
� Verlängerte Widerrufsfrist von einem Monat 

  5.4   FürsorgeGarantie 
� Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
� Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit 

  5.5   SchnellregulierungsGarantie � Regulierung von Leistungsansprüchen innerhalb von 
     48 Stunden 

 5.6  Patientenrechtsschutzversicherung � Nein 
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6. MONATSBEITRÄGE (ohne Beitragsnachlass) 

0 Jahre 33,67 EUR 51 Jahre 50,19 EUR 
1 Jahre 33,67 EUR 52 Jahre 50,19 EUR 
2 Jahre 33,67 EUR 53 Jahre 50,19 EUR 
3 Jahre 33,67 EUR 54 Jahre 50,19 EUR 
4 Jahre 33,67 EUR 55 Jahre 50,19 EUR 
5 Jahre 33,67 EUR 56 Jahre 50,19 EUR 
6 Jahre 33,67 EUR 57 Jahre 50,19 EUR 
7 Jahre 33,67 EUR 58 Jahre 50,19 EUR 
8 Jahre 33,67 EUR 59 Jahre 50,19 EUR 
9 Jahre 33,67 EUR 60 Jahre 50,19 EUR 
10 Jahre 33,67 EUR 61 Jahre 59,15 EUR 
11 Jahre 33,67 EUR 62 Jahre 59,15 EUR 
12 Jahre 33,67 EUR 63 Jahre 59,15 EUR 
13 Jahre 33,67 EUR 64 Jahre 59,15 EUR 
14 Jahre 33,67 EUR 65 Jahre 59,15 EUR 
15 Jahre 33,67 EUR 66 Jahre 59,15 EUR 
16 Jahre 33,67 EUR 67 Jahre 59,15 EUR 
17 Jahre 33,67 EUR 68 Jahre 59,15 EUR 
18 Jahre 33,67 EUR 69 Jahre 59,15 EUR 
19 Jahre 33,67 EUR 70 Jahre 59,15 EUR 
20 Jahre 33,67 EUR 71 Jahre 60,52 EUR 
21 Jahre 26,44 EUR 72 Jahre 60,52 EUR 
22 Jahre 26,44 EUR 73 Jahre 60,52 EUR 
23 Jahre 26,44 EUR 74 Jahre 60,52 EUR 
24 Jahre 26,44 EUR 75 Jahre 60,52 EUR 
25 Jahre 26,44 EUR 76 Jahre 60,52 EUR 
26 Jahre 26,44 EUR 77 Jahre 60,52 EUR 
27 Jahre 26,44 EUR 78 Jahre 60,52 EUR 
28 Jahre 26,44 EUR 79 Jahre 60,52 EUR 
29 Jahre 26,44 EUR 80 Jahre 60,52 EUR 
30 Jahre 26,44 EUR 81 Jahre 60,52 EUR 
31 Jahre 36,56 EUR 82 Jahre 60,52 EUR 
32 Jahre 36,56 EUR 83 Jahre 60,52 EUR 
33 Jahre 36,56 EUR 84 Jahre 60,52 EUR 
34 Jahre 36,56 EUR 85 Jahre 60,52 EUR 
35 Jahre 36,56 EUR 86 Jahre 60,52 EUR 
36 Jahre 36,56 EUR 87 Jahre 60,52 EUR 
37 Jahre 36,56 EUR 88 Jahre 60,52 EUR 
38 Jahre 36,56 EUR 89 Jahre 60,52 EUR 
39 Jahre 36,56 EUR 90 Jahre 60,52 EUR 
40 Jahre 36,56 EUR 91 Jahre 60,52 EUR 
41 Jahre 41,91 EUR 92 Jahre 60,52 EUR 
42 Jahre 41,91 EUR 93 Jahre 60,52 EUR 
43 Jahre 41,91 EUR 94 Jahre 60,52 EUR 
44 Jahre 41,91 EUR 95 Jahre 60,52 EUR 
45 Jahre 41,91 EUR 96 Jahre 60,52 EUR 
46 Jahre 41,91 EUR 97 Jahre 60,52 EUR 
47 Jahre 41,91 EUR 98 Jahre 60,52 EUR 
48 Jahre 41,91 EUR 99 Jahre 60,52 EUR 
49 Jahre 41,91 EUR 100 Jahre 60,52 EUR 
50 Jahre 41,91 EUR   
 
Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus den Versicherungsbedingungen. 
 


